
Die Reform des badischen Archivwesens
zwischen 1771 und 1803
oder landesherrlich sancirte Normen gegen die
wandelbare Willkühr jedes Archiv-Beamten

Von Herwig John

Am 21. Oktober 1771 starb zu Rastatt August Georg Simpert, der letzte
Markgraf aus der Linie Baden-Baden, ohne männliche Erben. Aufgrund des
Erbvertrags von 1765 fielen seine Lande an die Linie Baden-Durlach, und
Markgraf Karl Friedrich (1728–1811) regierte fortan über die nach nahezu
zweieinhalb Jahrhunderten wieder vereinigte Markgrafschaft. 1771 hörten die
baden-badischen Regierungskollegien auf zu bestehen, die untere Verwal-
tungsebene erhielt ihre Direktiven nun aus Karlsruhe, und auch für das Ar-
chivwesen bedeuteten die neuen Verhältnisse eine Zäsur.

Am 8. Februar 1803 wurde das zweite aus einer Reihe von 13 Organisa-
tionsedikten erlassen, das der Archivs-Organisation in Baden gewidmet war.
1803 brachte damit den Abschluss der Bemühungen um eine neue Archivor-
ganisation.

Die Probleme, denen sich die badischen Archivare in den drei Jahrzehnten
zwischen diesen beiden Daten gegenüber sahen, sollen im Folgenden darge-
stellt werden.

Die Teilung der Markgrafschaft im Jahre 1535 hatte auch die Teilung des
badischen Archivs in drei Archivkörper zur Folge gehabt: in die Archive der
nunmehr zwei Linien des badischen Hauses und den unteilbaren Rest des al-
ten Landesarchivs.1 Letzterer und der Archivteil, der der baden-badischen

1 Die einzige umfassende Darstellung der badischen Archivgeschichte bietet Man-
fred Krebs in seiner Einleitung (Überblick über die badische Archivgeschichte) zur
Gesamtübersicht der Bestände des Generallandesarchivs Karlsruhe (Veröffentli-
chungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg 1). Stuttgart 1954.
S. 5–27, zuvor schon veröffentlicht unter dem Titel: Das badische General-Lan-
desarchiv. Grundriß seiner Geschichte und seiner Bestände. In: ZGO 97 (1949)
S. 248–274. Zur Umbruchzeit um 1800 und ihren Auswirkungen auf das Archiv-
wesen vgl. auch Konrad Krimm: Archive in der Retorte. Baden zwischen Ancien
Régime und modernem Staat. In: Het archiefwezen in Europa omstreeks 1800 /
Les archives en Europe vers 1800 (Miscellanea Archivistica. Studia 103). Brüssel
1998. S. 37–56. – Die archivalische Überlieferung vom 16. Jahrhundert an (über-
wiegend baden-durlachischer Provenienz) findet sich im Bestand 74 (Baden-Gene-
ralia) des Generallandesarchivs Karlsruhe unter der Rubrik Archivsache. Zum 2.
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Linie gemäß ihrem territorialen Anteil zugefallen war, wurden zunächst im
Schloss Baden aufbewahrt, das baden-durlachische Archiv zuerst in Pforz-
heim, wenig später in der Karlsburg in Durlach. Beide Archive bekamen die
Auswirkungen der Lage der Markgrafschaften am Schnittpunkt der Interes-
sen der europäischen Großmächte, die das Oberrheingebiet im 17. und 18.
Jahrhundert zum nahezu permanenten Kriegsschauplatz machten, zu spüren,
freilich mit unterschiedlich schwerwiegenden Folgen für ihren Erhaltungs-
und Ordnungszustand.

Das in der Obhut der baden-badischen Linie befindliche ältere Archiv
war ab 1678 über Jahrzehnte fast ununterbrochen geflüchtet – ab 1678 in Phi-
lippsburg, ab 1682 in Ulm, Regensburg und Schlackenwerth in Böhmen,
nach 1701 in Frankfurt/Main und 1733 in Nürnberg – und erlitt beim Brand
des Schlosses in Schlackenwerth im Jahre 1691 empfindliche Verluste. Das
neuere Archivgut und die Registraturen der Regierungskollegien waren zum
großen Teil schon zwei Jahre früher beim Brand Baden-Badens 1689 zu-
grunde gegangen. Erst nach der endgültigen Unterbringung des Archivs im
Schloss zu Rastatt 1726 konnte es zu Versuchen einer Neuordnung kommen,
die allerdings – nicht zuletzt auch wegen der gegenüber Baden-Durlach we-
niger straffen Verwaltung in der Markgrafschaft Baden-Baden und der nur
nebenamtlichen Betreuung des Archivs – nur beschränkten Erfolg zeitigten.

Besser war es dagegen dem baden-durlachischen Archiv ergangen, das
zwar beim Brand von Durlach und der Karlsburg 1689 ebenfalls erhebliche
Verluste erlitten hatte, danach aber für fast 100 Jahre ins sichere Basel verla-
gert worden war, wo 1736 beim Badischen Hof sogar ein eigener Archivbau
errichtet wurde. Von hauptamtlichen, zum Teil hoch qualifizierten Archiva-
ren betreut, waren Ordnungszustand und Arbeitsweise auf der Höhe der
Zeit.2 Diese Vorteile machten den Nachteil der Entfernung von den weiter-
hin in Durlach und später in Karlsruhe tätigen Regierungskollegien wett.

Das war die Ausgangssituation zum Zeitpunkt der Vereinigung der Mark-
grafschaften 1771: ein geordnetes, funktionsfähiges Archiv in Basel, und in
Rastatt noch alles in dem alten Chaos, wie es ein baden-durlachischer Beam-

Organisationsedikt und der Archivorganisation vgl. auch GLAK 236/7690 (Akte
des Innenministeriums, 1803 ff.).

2 Von den baden-durlachischen Archivaren sind vor allem Karl Friedrich Drollinger
(1688 Durlach – 1742 Basel) und Johann Friedrich Herbster (1711 Lörrach – 1763
Basel) zu nennen, deren Leistung Krebs, wie Anm.1, S.12–14 (ZGO 97 S. 257–259)
darstellt. Zu Hofrat Drollinger, der auch als Dichter hervorgetreten ist und 1727
die Leitung des Archivs übernahm, vgl. Engelbert Strobel: Karl Friedrich Drollin-
ger, Archivar, Rechtsgelehrter und Dichter. In: Werke und Wege. Festschrift für E.
Knittel (Karlsruhe 1959). S. 61–65; Adalbert Elschenbroich in NDB 4 (1959)
S.128 f.; GLAK 76/1702–1704 (Personalakten) und 1604 (Besetzung der Archivstel-
len). – Biographische Angaben zu J. F. Herbster, der 1750 zum Archivar und Hof-
rat ernannt worden ist, bei Karl Obser: Johann Friedrich Herbster und Johann
Daniel Schöpflin. In: ZGO 80 (1927) S.424–428; Personalakten GLAK 76/3455.
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ter nach einer Inspektion des Archivs formulierte, ein sicher besonders hartes
Urteil aus der Sicht des „Siegers der Geschichte“, doch wenn man den Zu-
stand der Basler Repertorien mit dem der Rastatter Findbücher vergleicht
und daraus berechtigterweise Rückschlüsse auf den physischen Zustand
zieht, wird man ihm nicht ganz widersprechen können.3

Die große Entfernung zwischen Karlsruhe und Basel, zwischen Regie-
rungs- und Verwaltungsspitze und Archiv mit ihren leicht vorstellbaren
Nachteilen für Erstere war den Zeitgenossen natürlich immer bewusst; eine
Änderung dieser Situation, die schon länger in Erwägung gezogen worden
war, schien jetzt umsetzbar. Da in Karlsruhe, der erst 1715 gegründeten Resi-
denz, bisher keine geeigneten Räume zur Verfügung standen, in Rastatt dage-
gen nach dem Verlust der baden-badischen Regierungsstellen Platz vorhan-
den war, bot sich nun die Gelegenheit, das Basler Archiv neben dem baden-
badischen Archivteil im dortigen Schloss unterzubringen. Nach längeren
Vorbereitungen fand im Sommer 1777 der Umzug nach Rastatt statt. Auch
der Direktor des nunmehr … sich beysamen befindenden Archivs kam aus
Basel: es war Johann Erhard Steinhäuser.

Zufällig fiel der Umzug für ihn mit dem Erreichen des Gipfels seiner Kar-
riere zusammen, denn er war nur wenige Monate zuvor nach dem Tod des
Hofrats und Geheimen Archivars Ihringer mit der einstweiligen Versehung
der Archivgeschäfte betraut worden. Der gebürtige Pforzheimer (* 1724/5)
hatte das Archivarshandwerk von der Pike auf gelernt. Zunächst in Karls-
ruhe in der Kanzlei des Geheimen Rats angestellt, war er 1748 zum Gehei-
men Archivkanzlisten ernannt und nach Basel versetzt worden, seiner Wir-
kungsstätte für nahezu 30 Jahre. Hier absolvierte er die damals übliche Lauf-
bahn über den Registrator (1751) und Sekretär (1755) bis zum Hofrat (1759).4

Das Archiv wurde in unterirdischen Gewölben des linken Schlossflügels
in Rastatt untergebracht, das Dienstzimmer befand sich im sogenannten
Kanzleibau dieses Flügels.

Die Aufgabe des Archivpersonals bestand in den folgenden Jahren in der
Angleichung des baden-badischen Archivteils an den Standard des Basler Ar-
chivs und in der Eingliederung von Akten aus den Registraturen von Gehei-
mem Rat und anderen Zentralkollegien, die in das jetzt näher gelegene Ar-
chiv in größeren Mengen ablieferten. 1787 umfasste das Rastatter Archiv 561
Kästen.

Auf längere Frist war jedoch an die Unterbringung des Archivs in Karls-
ruhe gedacht. Ein Archiv-Neubau hier am inneren Zirkel wurde 1792 bezo-
gen.5 Zunächst fanden darin nur ein Teil der Originalien, womit die Urkun-

3 Die alten Repertorien finden sich im Bestand 68 des Generallandesarchivs Karls-
ruhe.

4 Vgl. GLAK 76/7549 f. (Personalakten) und 1604 (Besetzung der Archivstellen).
Steinhäuser starb am 17. April 1805 in Rastatt.

5 Siehe dazu den Beitrag von K. Krimm in diesem Heft.
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den und Lagerbücher gemeint waren, und die wichtigeren Akten und Rech-
nungen aus Rastatt Aufstellung.

Ab April 1794 hatte Johann Friedrich Herbster jun., damals noch Archivs-
Accessist, also auf der untersten Stufe der Archivbeamtenleiter, das Archiv in
Karlsruhe – allerdings nur für kurze Zeit – zu betreuen,6 denn nur wenige
Wochen später, im Mai 1794, schaffte man angesichts des für das Reich un-
günstigen Verlaufs des Krieges gegen Frankreich dieses Archivgut gewisser-
maßen aus der Schusslinie, zunächst in die Sakristei der Schlosskirche zu
Pforzheim. Im Herbst 1794 wurde es weiter östlich nach Ulm geflüchtet und
1796 nach dem Rheinübergang der Franzosen schließlich ins Schloss nach
Ansbach. Dort blieb es bis zum Jahr 1801 unter der Aufsicht des Hofrats
Philipp Rudolf Stösser7 und des Geheimen Registrators Herbster. Das Aus-
maß der Beeinträchtigungen, die das Archiv bei dieser Flüchtung erlitten hat,
ist einer Bemerkung Stössers aus Ansbach vom September 1797 zu entneh-
men, der schrieb: Sich in die bisherige undenkbare Unordnung der Akten
hinein zu denken, ist wohl keinem möglich, welcher nicht, so zu sagen, wie
der jezige Archivar und Geheime Archivs-Registrator von Jugend auf dabei
gewesen ist und dieselbe größtentheils hat entstehen sehen.8

Auf Beschluss des Geheimen Rats vom 24. August 1797 wurde ein weite-
rer Teil des Rastatter Archivs nach Karlsruhe ins Archivgebäude umgelagert.
Der entsprechende Schriftwechsel des Geheimen Rats ist bemerkenswerter
Weise unter der Rubrik Reichs-, in sp. Kriegssache abgelegt worden, obwohl
diese Umlagerung kaum unter Sicherheitsaspekten vorgenommen worden
sein dürfte, eher wohl mit Umorganisationen im Rastatter Schloss zu tun
hatte.9 Steinhäuser, dem man seines Alters wegen einen Umzug nach Karls-
ruhe erspart und ihm die Verwaltung der Archivalien in Rastatt belassen
hatte, musste nämlich zwei Gewölbe, die vor ihrer Umwidmung in Archiv-
räume schon Küche gewesen waren, räumen, weil in ihnen eine französische
Küche eingerichtet werden sollte, vielleicht schon im Hinblick auf den Frie-
denskongress, der Ende 1797 in Rastatt zusammentrat.

6 Johann Friedrich Herbster (1746 Basel – 1823 Karlsruhe), Sohn des 1763 verstorbe-
nen Hofrats gleichen Namens, siehe Anm. 2, war als Candidatus iuris im April
1772 in den markgräflichen Archivdienst zu Basel aufgenommen worden. 1783 Ge-
heimer Registrator, 1803 Hofrat, 1807 Geheimer Archivrat und Leiter des General-
landesarchivs. GLAK 76/3456 f. (Personalakten) und 1604 (Besetzung der Archiv-
stellen); vgl. Handbuch für Baden und seine Diener (Heidelberg 1846) S. 127, und
Statistisches Handbuch für das Großherzogthum Baden. Karlsruhe 1815. S. 98.

7 Zu Philipp Rudolf Stösser (1751 Karlsruhe – 1825 Karlsruhe), Hofrat und Gehei-
mer Registrator, 1808 Staatsrat, 1810 Generaldirektor des Innenministeriums und
1817 Generalkommissar für das Archivwesen, vgl. F. Kössing in: Badische Biogra-
phien 2 (1875) S. 324 f. und GLAK 76/7689.

8 Stellungnahme (Bemerkungen) vom 2. September 1797 zu Brauers Archiv- und
Registraturplan (Bogen 5): GLAK 74/393.

9 Zur Umlagerung und Rettung der schadhaften Archivalien: GLAK 74/395.
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Im Oktober 1797 fand der Transport von insgesamt 256 Kästen nach
Karlsruhe statt. Anfang November waren die im neuen Archivgebäude auf-
gestellten … Acten schadhaft geworden, wie einem Bericht des Karlsruher
Archivkommissars Geheimrat Brauer vom 6. November zu entnehmen ist,
genauer gesagt: sie waren feucht, teils schimmlig und teils durch Feuchtigkeit
aufgelöst oder in Verwesung übergegangen. Warum die Archivalien – es han-
delte sich um Akten und Rechnungen der Rentkammer im Umfang von 130
Kästen – in der kurzen Zeit seit ihrem Transport aus Rastatt in einen solch
katastrophalen Zustand geraten sind, wird nicht berichtet. Zumindest ein
Teil der Schuld wird dem Zustand der Räume im Karlsruher Archiv zuzu-
messen sein.

Archivkommissar Brauer verfügte zur Rettung der in Mitleidenschaft ge-
zogenen Archivalien, dass

1. die feuchten Akten paketweise außerhalb ihrer Kästen aufgestellt und an
trockenen Tagen der durchstreichenden Luft auszusetzen seien, wobei bei
den besonders wichtigen Akten zur Konservierung der Schrift ein Lösch-
papier zwischen jedes Blatt zu legen sei,

2. dass die schimmeligen Akten in ein geheiztes Zimmer gebracht und nach
der Trocknung mit trockenen Schwämmen zu reinigen seien und

3. dass bei den aufgelösten Akten die modrigen Blätter entfernt, das übrige
in ein geheiztes Zimmer zum Trocknen und für die Zukunft noch interes-
santes schleunigst abzuschreiben sei.

Die Konservierungsmaßnahmen wurden sofort in Angriff genommen.
Unter der Aufsicht zweier Fachbeamten, des Hofrats Friedrich Mathäus
Vierordt und des Geheimen Registrators Obermüller,10 und der Mitarbeit ei-
nes Archivkanzlisten waren ein Buchbinder und ein bis zwei Bauamtstage-
löhner damit beschäftigt. An Hilfsmitteln wurden etwa ein Dutzend
Schwämme, zwei Kehrwische, eine Kleiderbürste, ein langer Staubbesen,
zwei ordinaire Kehrbesen, ein blechernes Feuerzeug, eine Laterne, etliche ir-
dene Schüsseln (zur Reinigung der Schwämme) und zwei Handtücher ange-
schafft.

Vierordts Formulierung der konkret geplanten Arbeitsschritte gibt ein
Bild von den Bedingungen mindestens in einem Teil der neuen Archivräume

10 Friedrich Mathäus Vierordt († 13. Juli 1807 Karlsruhe), Theologe, 1763 Einstellung
als Informator bei den Edelknaben, 1771 Geheimer Kanzlist bei der Geheimen
Rats-Kanzlei, 1773 Adjunkt bei der Geheimen Rats-Registratur, 1776 Rat, 1785 Ge-
heimer Legationssekretär, 1788 Hofrat, Februar 1800 Geheimer Archivrat; vgl.
GLAK 76/8059–8061. – Karl Gottlieb Obermüller (1742 – 1812 Karlsruhe), 1777
als Advocatus extraordinarius bei der Geheimen Rats-Registratur, 1783 ans Archiv
in Rastatt versetzt, 1792 zum Kammersekretär bei der Geheimen Registratur er-
nannt, 1794 zum Geheimen Registrator und 1803 zum Kanzleirat befördert; vgl.
GLAK 76/5672f. und 1604.
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und ist ein bemerkenswert frühes Zeugnis für archivische Notfallmaßnah-
men. Er schrieb u. a. vor:

b. Die ettlich und fünfzig große meist verquollene Fensterflügel und die ei-
serne Läden des Archivs-Saals je nach Erforderniß sorgfältig und behut-
sam zu öffnen und zu schließen, … – um wenigstens die Acten in den Kas-
ten vorläufig auszulüften und ihren faulenden und kalkigten penetranten
Ausdünstungen, wovon jedesmahl die Nacht über der ganze Saal sich an-
füllt, einen Ausweg zu verschaffen …

e. Die Acten mit Schwämmen von Schimmel u. Kalk zu reinigen, mit Lösch-
papier zu unterlegen u. die ganz vermoderten … zu versencken.

f. Das Archivs-Arbeitszimmer und den großen Saal nach Erforderniß auszu-
kehren u. die große Anzahl Kästen von innen und außen gehörig zu reini-
gen u. auszustäuben, und

g. Besonders auch die vielen kostbaren Fensterscheiben den Winter über täg-
lich abzutrocknen und bey ihrem äußerst starken Anlaufen … fleißig zu
säubern.

Es sollte übrigens nichts ohne Zustimmung des für die Kameralverwal-
tung verantwortlichen Geheimen Rats kassiert werden und die gereinigten
Akten sollten nicht mehr ins Archiv gebracht werden, sondern an einen
schicklichen Ort, wo keine Ansteckung der übrigen Acten um sich greifen
könne.

Die Reinigung der Archivalien fand im Kanzleihof unter freiem Himmel
statt, einem im Winter und Frühjahr nicht angenehmen Arbeitsplatz. Mitte
Juli des folgenden Jahres war die Maßnahme beendet. Die bearbeiteten Ka-
meralakten und – rechnungen wurden mit den unbeschädigten wieder in ih-
rer alten Ordnung in die Archivkästen gelegt, die sehr beschädigten und zum
Teil ganz unbrauchbaren Papiere vorläufig in einer gesonderten Kammer un-
tergebracht, deren Fenster zur besseren, das heißt dauernden Belüftung mit
einem Drahtgitter versehen wurde. Die Arbeit war – wie Vierordt richtig
einschätzte – nicht nur aus klimatischen Gründen eine gefährliche Angele-
genheit gewesen. Einer der Taglöhner wurde bei diesem Geschäfte (nämlich)
von einer gräßlichen Krankheit befallen und … 6 volle Wochen außer allem
Verdienst gesetzt (Abbildung 14, Seite 305). Und der Hofbuchbinder Watry
wurde bey der Manipulation der halbverfaulten Actenbände schon in den er-
sten Tagen von einer heftigen Brustkrankheit befallen, die ihm ein Weiterar-
beiten nicht erlaubte. Zweifellos wird der Grund der Krankheiten in der In-
fektion durch die Schimmelpilze zu suchen sein. Der Taglöhner Bürge, dem
aus formalen Gründen während der Arbeiten der Lohn gekürzt worden war,
bat als Entschädigung um die nachträgliche Zahlung des höheren Lohns, der
Hofbuchbinder gab sich mit der Zusicherung weiterer Bindearbeiten im Ar-
chiv zufrieden, wofür sich Hofrat Vierordt auch einsetzte.
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Abb.14: Bericht über die gefährliche Erkrankung zweier Arbeiter bei der
Säuberung verfaulter Akten, Karlsruhe 2. Juli 1798. Vorlage: Gene-
rallandesarchiv Karlsruhe 74/395.
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Der Name des Archivkommissars Brauer ist bereits gefallen. Innerhalb
des Geheimratskollegiums war er verantwortlich für die Registraturen und
das Archiv der Markgrafschaft und hat auf das badische Archivwesen wohl
den nachhaltigsten Einfluss ausgeübt. Die Spuren seiner Wirksamkeit sind
bis heute zu erkennen.11

1754 in Büdingen als Sohn eines isenburgischen Geheimen Rats geboren,
hatte Johann Nikolaus Friedrich Brauer (Abbildung 15, Seite 307) in Gießen
und Göttingen, den Hochburgen reichsrechtlichen und reichsgeschichtlichen
Wissens, die Rechtswissenschaften studiert und ist 1774 als Accessist in badi-
sche Dienste getreten, wo er dank seinen Fähigkeiten eine steile Karriere
machte. Schon 1777, mit 23 Jahren, wurde er zum Wirklichen Hof- und Re-
gierungsrat ernannt, ein Jahr später zum Geheimen Hofrat und 1790 zum Di-
rektor des Hofratskollegiums mit Sitz und Stimme im Geheimen Rat beru-
fen. Zugleich hatte er die Direktion des Kirchenrats, des Ehegerichts und des
Sanitätsrats inne. 1792 stieg er schließlich, 36-jährig, als Wirklicher Geheimer
Rat ins höchste Regierungskollegium der Markgrafschaft auf. Im späteren
Großherzogtum gehörte er dem Staatsrat an und wurde Direktor verschiede-
ner Ministerien.

Nicht im politischen Rampenlicht stehend und wohl auch nicht die politi-
schen Fäden ziehend, sondern als Gesetzesverfasser und Organisator trug er
jedoch Entscheidendes zum inneren Aufbau Badens in der Periode des
Übergangs von der Markgrafschaft zum Großherzogtum bei. Von den zahl-
reichen Ordnungen und Instruktionen aus seiner Feder seien – um die
Spannweite seiner Tätigkeit, seine umfassende Verwaltungskenntnis und
seine vielseitige Einsetzbarkeit zu dokumentieren – nur die Physikatsord-
nung (1793), die Hofrats- und Kirchenratsinstruktionen (1797) und die Ober-
gerichtsordnung (1803) erwähnt. Die 13 Organisationsedikte (1803), die sie-
ben Konstitutionsedikte (1807) und insbesondere das Badische Landrecht,
das die Kommission zur Einführung des französischen Zivilgesetzbu-
ches/Code Napoléon unter seinem Vorsitz und maßgeblicher redaktioneller
Mitwirkung im Februar 1809 nach nicht einmal ein dreiviertel Jahr dauernder
Bearbeitungszeit vorlegte – mithin die grundlegenden gesetzgeberischen
Leistungen des neuen Staates – sind mit Brauers Namen untrennbar verbun-
den. Bienenfleiß, gründliches Wissen, Kenntnis aller Verwaltungszweige, ge-
waltige Arbeitskraft und feinsten Rechtssinn, besondere Pflichttreue, An-
hänglichkeit an Fürst und Land und menschliche Lauterkeit werden ihm be-
scheinigt (Willy Andreas), aber auch Pedanterie, Vielregiererei und Bevor-

11 Zu Johann Nikolaus Friedrich Brauer vgl. Willy Andreas in: NDB 2 (1955) S. 542 f.
(mit älteren Literaturangaben). Bernhard R. Koerner: Johann Nikolaus Friedrich
Brauer (1754–1813). In: Code Napoléon. Badisches Landrecht. Heidelberg 1997.
S. 74–81. Bernd Wunder: Die badische Beamtenschaft zwischen Rheinbund und
Reichsgründung (1806–1871) (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtli-
che Landeskunde in Baden-Württemberg B136). Stuttgart 1998. passim.
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Abb.15: Porträt des Geheimen Rats und Generalkommissars für das Ar-
chivwesen Johann Nikolaus Friedrich Brauer (1754–1813). Vorlage:
Generallandesarchiv Karlsruhe J-Ac-B/153.
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mundungssucht vorgeworfen, die Charakteristika des aufgeklärten Polizei-
staats des 18. Jahrhunderts. Zeitgebundene Leistung und Grenzen dieser Per-
sönlichkeit wird man im Auge behalten müssen, wenn man Brauers Wirken
als badischer Archivkommissar beurteilen will.

Er war überzeugt, dass das Archiv ein Zeughaus sei, worin die Waffen zu
Verteidigung des hochfürstlichen Hauses Baden Praerogativen und Gerecht-
same aufbehalten werden,12 und hatte die Intention Serenissimi vor Augen,
daß für alle in das allgemeine Landesgouvernement einschlagende Geschäfts-
leitungen Instruktionen nach und nach verfaßt werden sollen.13 Er wusste
um die Schwierigkeiten, die die Zusammenführung unterschiedlicher Ar-
chivcorpora sowohl in Hinsicht auf ihre räumliche Unterbringung als auch
ihre innere Ordnung mit sich bringt, und sah voraus, dass in absehbarer Zu-
kunft durch die Vergrößerung des Landes diese Schwierigkeiten noch zuneh-
men würden, lag doch der Abschluss des badisch-französischen Separatfrie-
dens von Paris am 22. August 1796, in dem Baden Entschädigungen für
linksrheinische Gebietsverluste in Aussicht gestellt worden waren, nur we-
nige Monate zurück. Die Erfahrung, welche verheerenden Folgen Brände für
den Bestand und Flüchtungen, die ja zur Sicherung der Archive unternom-
men wurden, für deren Ordnung und Nutzbarkeit haben, war für ihn ganz
aktuell. Schließlich sollte den arbeitenden Räten mit dem Archiv ein zuver-
lässiges Hilfsmittel zur Erledigung ihrer Aufgaben an die Hand gegeben und
den Archivbeamten selbst die Arbeit erleichtert werden.

All dies im Blick, machte sich Brauer auch daran, eine Ordnung für das
badische Archiv zu entwerfen. Die bevorstehende Einlagerung bzw. Wieder-
einlagerung des Archivs sowohl von Rastatt als auch von Ansbach her in den
neuen Archivbau schien ihm der rechte Zeitpunkt dazu zu sein, und landes-
herrlich sancirte Normen hielt er allemal für das bessere Mittel, das Ziel zu
erreichen, als es der verschiedenartigen Einsicht und wandelbaren Willkühr
jedes Archivbeamten zu überlassen.14

Am 17. August 1797, während die Vorbereitungen zur erwähnten Archiva-
lienumlagerung von Rastatt nach Karlsruhe schon liefen, legte er dem Kolle-
gium des Geheimen Rats den Entwurf zu einer Archivordnung vor. Das von
ihm eigenhändig geschriebene Konzept umfasste 62 Paragraphen auf stattli-
chen 127 Folioseiten. Er habe darin sowohl über das Reale als Formale dieje-
nigen Vorschriften zusammengetragen …, welche er nach seiner Kenntnis
vom hiesigen Archiv und nach gewonnener Einsicht der über dessen Einrich-
tung dahier dermahlen vorhandenen Acten in Verbindung mit seinen theore-
tischen Grundsäzen über die beste Art der Archivsverfassung die schicklich-

12 Definition Steinhäusers von 1773 (zitiert nach Krebs, wie Anm.1, S.14 bzw. 259).
13 Brauer in einem Vortrag vor dem Geheimen Rat vom 17. August 1797, GLAK 74/

393.
14 Archivordnung und Instruction … (siehe unten) §1.
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sten zu seyn erachtet habe, formuliert er in seiner umständlichen, durch alles
andere als durch juristische Prägnanz geprägten Diktion.15

Auf seine Anregung hin wurde der Entwurf zur Überprüfung der Güte,
Schicklichkeit und Ausführbarkeit den älteren Archivbeamten zur Stellung-
nahme übersandt, die sie auf halbseitig beschriebenen Bögen abzugeben hat-
ten. Ende September lagen die Äußerungen der Hofräte Stösser und Herbs-
ter jun. aus Ansbach vor, der 74-jährige Hofrat Steinhäuser in Rastatt, durch
die Vorbereitungen des Archivalientransports beansprucht und von fortwäh-
renden rheumatischen Anfällen und dadurch bedingte langsame Schreiberey
behindert, kam dem Auftrag erst im Januar 1798 nach. Alle drei Stellungnah-
men legte Brauer, ausführlich und zum Teil Punkt für Punkt kommentiert,
wiederum dem Geheimen Rat vor mit der Empfehlung, wegen der noch zu
vielen und hauptsächlich kleinlich ins Detail gehenden Dissenspunkte das ge-
samte Material noch einmal Stösser, dem er am meisten Sachverstand zu-
traute, zur Durcharbeitung zu überlassen. Der Vorwurf der Detailbesessen-
heit der Gutachter, gegenüber Archivaren nicht immer ganz unberechtigt,
war durchaus begründet, fällt aber – wie wir noch sehen werden – auch auf
Brauer selbst zurück. Stösser entledigte sich rasch seiner Aufgabe,16 doch
kam Brauer dann erst knapp drei Jahre später dazu, sich der Archivordnung
erneut zu widmen.

Der von ihm revidierte Entwurf wurde auf Beschluss des Geheimen Rats
Anfang Juni 1801 bei der Macklotschen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe in
Druck gegeben, nachdem das Kollegium den umständlichen Titel, der den
spiritus rector und die Zielgruppe nennt, festgelegt hatte: Archivordnung und
Instruction des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Carl Friedrich Marg-
graven zu Baden und Hochberg etc. wornach sich Höchstdero Archiv-Com-
missarius, Archivarius, Archiv-Beamte, Geheime- und Dicasterial-Registra-
toren, und andere Archiv- und Registratur-Bediente, in Versehung ihres Am-
tes zu achten haben. Sechs Wochen später lag die gedruckte Archivordnung
(Abbildungen 16–27, Seiten 310–321) vor und wurde Ende August den Kol-
legien und den Archiven in Karlsruhe und Rastatt zur Anwendung, den Äm-
tern und Oberämtern zur Information und Ablage in ihren Registraturen
übersandt.17 Gleichzeitig wurde veranlasst, dass Kammerpräsident von Gay

15 Von Brauer eigenhändig verfasster Geheimrats-Protokoll-Extrakt vom 17. August
1797 in GLAK 74/393.

16 Stellungnahme vom 28. Juni 1798 in GLAK 74/394.
17 Beschluss über die Verteilung der Archivordnung (Protokoll-Extrakt des Gehei-

men Rats aus der Hand Brauers) vom 30. Juli 1801, darin u. a. die Bestimmung, die
Archive in Rastatt und Karlsruhe sollten sich die Ordnung einstweilen genau be-
kannt … machen, dabey im laufenden so weit thunlich gleich jezo darnach … rich-
ten, wegen der Execution des neuen Archivplans aber die weitere Weisung … er-
warten und die überzähligen, für die spätere Verteilung vorgesehenen Exemplare
der Archivordnung lagern. Die Verteilung der Archivordnung wurde am 30. Au-
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Abb.16–27: Druck der Badischen Archivordnung, Hofbuchdruckerei Mack-
lot Karlsruhe 1801. Vorlage: Generallandesarchiv Karlsruhe Og 1.
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ling, ein Vertreter des Bauamts, der Geheimrat Brauer und der Geheime Re-
gistrator Herbster feststellen sollten, wie viele Kästen und Reposituren zur
Ausstattung der mittleren Etage des Archivs (das so genannte Hauptgewölbe
für die hoch- und mittelwichtigen Akten) und der unteren Etage (das so ge-
nannte Nebengewölbe für die unwichtigen Akten) nötig und anzufertigen
seien.

Soweit die Genese der Archivordnung. Sie bedeutete – obwohl Brauers
Regelungen nicht aus wilder Wurzel entsprungen sind – nichts weniger als
eine totale Umwälzung der bisherigen Ordnung der beiden im wesentlichen
provenienzmäßig aufgebauten badischen Archive und der Dikasterienregist-
raturen, die nach seiner Meinung für den Staatsgebrauch platterdings unsi-
cher und zweckwidrig waren. Schon bisher hatte in den baden-durlachischen
Zentral- und Lokalbehörden und im Archiv ein einheitlicher Registraturplan
gegolten, der auf Karl Friedrich Drollinger zurückging. Im Archiv waren die
Urkunden in 1. Geheime Rats-Originalien, 2. Rentkammer-Originalien und
3. Landschaftssachen, die Bücher in 4. Beraine und Lagerbücher und 5.
Rechnungen mit Beilagen, die Aktenabteilung in Reposituren der vier Zen-
tralbehörden (Geheimer Rat, Rentkammer, Hofrat, Kirchenrat) und die Ak-
ten der Rechenkammer und der Ämter gegliedert. Brauers erster Entwurf sah
nun eine Gliederung des gesamten Archivs nach staatsrechtlichen Gesichts-
punkten in die sieben Teile Familienarchiv, Lehensarchiv, Staatsarchiv, Ho-
heitsarchiv, Landesarchiv, Geistliches Archiv und Justizarchiv vor.18 Jeder

gust 1801 in die Wege geleitet. In einem Begleitschreiben (Memoriale) wurde dem
Hofrat, dem Hofgericht und dem Kirchenrat unter anderem aufgetragen, alles neu
zu registrierende Schriftgut nach den Bestimmungen der Archivordnung einzu-
richten, das alte wenigstens bei Gebrauch danach zu revidiren und jeden neuen
Registraturarbeiter dem Archivkommissar (also Brauer) zu präsentiren, um von
ihm ein Exemplar der Archivordnung zusamt … Anleitung dessen, was ihn darin-
nen angeht, zu empfangen. Die Kammer erhielt die Anweisung, 25 blecherne
Schablonen herstellen zu lassen, die ein normiertes Anbringen der Löcher für die
Zusammenschnürung der Akten ermöglichen und auf das Archiv und die Regi-
straturen verteilt werden sollten (GLAK 74/394).

18 Die Praxisferne der Gliederung des Archivs in sieben Teile, die wiederum nur nach
Sachrubriken unterteilt sein sollten, hat Stösser in seiner Stellungnahme (wie
Anm. 8, auf Bogen 1) nicht ohne ironischen Unterton an einem fiktiven Beispiel
deutlich gemacht: Bei Realrubriquen würde Zusammengehöriges unvermeidlich
zerrissen oder unauffindbar, denn die Zuschreibung würde bald von dem Object
als z. B. Güthersache, bald von dem Subject als z. B. Judensache, bald von der
Form als z. E. Bausache, Bestandsache, Erblehensache, Freyheitssache, Kaufsache,
Zug- und Losungsache, bald von der Behandlungsart als z. B. Arrectsache, bald
von der Stelle, wo die Sache behandelt wird, als z. B. Justizsache und so weiter her-
genommen und es können und müßen viele derselben zugleich auf die nehmliche
Sache paßen als z. B. wann Cajus dem Titius ein Hauß zu Mühlburg mit einem
dazu gehörigen Guth in Bestand giebt, welches er Cajus als ein herrschaftliches
Erblehen besizt und auf welchem gewisse Freyheiten haften, welche bei diesem
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dieser Teile, für den jeweils ein eigenes alphabetisches Schema von Sachrubri-
ken gelten sollte, zerfiel in eine Urkunden- und eine Aktenabteilung. Die
Sachrubriken der Aktenabteilungen waren in Wichtigkeitsgrade eingestuft.19

Alles im Urkundenarchiv abgelegte Material, wozu auch Zeichnungen und
Bücher gehörten, galt als von Natur aus wichtig. Die Paragraphen 22–62 be-
fassten sich mit dem Zusammenhang zwischen Behördenregistraturen und
Archiv und mit detaillierten praktischen Anweisungen zur Behandlung des
Schriftguts in Registratur und Archiv. Der Entwurf war so theorielastig, dass
die archivischen Gutachter zweifelten, ob ohne Confusion über Confusion zu
befürchten zu haben, thunlich seye, den Archivs-Bediensteten einen solchen
Plan vorzuschreiben, welcher wie der vorgeschlagene Realplan zur Ausfüh-
rung hinlängliche Kentniße der Grundsäze aller Zweige der Rechtswissen-
schaft erfordert.20 Steinhäuser plädierte unter Berufung auf die Fachliteratur
für die Beibehaltung der bisherigen Ordnung. Die ironische Bemerkung
Stössers, er meine, dass … die Leitung der Ausführung [eines solchen Plans]
einem geschickten etwa dreißigjährigen Mann, welcher das Ende der ganzen
Arbeit wahrscheinlich erlebt und welcher noch nicht viele Jahre hindurch sich
in andere Plane eingeschafft hat, dereinst zu übertragen seyn mochte, träfe
genauso auf die revidierte endgültige und publizierte Fassung der Archivord-
nung zu.

In der endgültigen Fassung der Archivordnung, die Brauer angesichts der
Voten der drei Facharchivare ausarbeitete, hat er die Gliederung des Archivs
in sieben Teile aufgegeben, den gesamten auf die Registratur- und Archivpra-
xis gemünzten Teil jedoch weitestgehend übernommen. Die in Kraft gesetzte
Ordnung umfasst knapp 100 Oktavseiten, ist in 50 Paragraphen eingeteilt, in
drei Abschnitte gegliedert und mit einem etwa 50-seitigen Anhang Alphabe-
tische Physiographie des Archivs (das heißt die künftig zu verwendenden

Anlaß zur Sprache kommen, nachher dieses Hauß und Guth einem Juden ver-
kauft, welcher mancherlei Bauwesen darinn vornimmt, weshalb auch sich An-
stände ergeben und gegen welchen Kauf ein Burger die Losung ankündet, welches
Anlaß zu einem Arrectgesuch und nach einiger Zeit zu einem Proceß giebt – so
wird einer diese Sache unter diese, der andere unter jene Rubrique legen und su-
chen, oder soll mann die dieses Guth betreffende Akten in so viele Theile abtheilen
… als Rubriquen darauf anwendbaar sind und jeden Theil an einen andern Ort, ja
selbst in verschiedene Archive legen? Gesezt nun, der Landesherr wolte dieses
Guth an sich ziehen oder es entstünde sonst die Frage davon, so würde mann alle
davon vorhandene Schriften verlangen, dieselbe würden aber nach dem Realreper-
torium nicht aufgefunden werden können, wenn mann nicht dieses Realreperto-
rium von Anfang biß zu End durchlesen würde, aber unter der Localrubrique
Mühlburg würde mann alles augenblicklich beisamen haben. Stösser plädierte da-
für, Ortsbetreffe als Gliederungsgrundlage zu nehmen.

19 Wichtig = bei Verlust unersetzlich und im Gebrauch unentbehrlich; mittelwichtig =
bei Verlust unersetzlich, im Gebrauch entbehrlich oder umgekehrt; geringfügig =
inhaltlich im wesentlichen ersetzlich, für zukünftige Geschäftsnormen nicht nötig.

20 Stellungnahme Stössers vom 2. September 1797, GLAK 74/393.
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Sachrubriken) versehen. Die ersten sechs Paragraphen sind der Erläuterung
der Gesichtspunkte gewidmet, die der Ordnung zugrunde gelegt sind, als da
sind die Brauchbarkeit des Archivs für den arbeitenden Rat oder Diener des
Staats als oberster Grundsatz, aus dem sich die Auffindlichkeit (innere Ord-
nung), die Aufbewahrlichkeit (zweckmäßige und sachgerechte Lagerung)
und die Wichtigkeit ableiten.

Der erste Abschnitt gilt dem Plan des Archivs und regelt die Kriterien, die
bei der Ordnung und Verzeichnung der Akten, beim Abfassen der Reperto-
rien und bei der Aktenübernahme anzuwenden sind, und das Verhältnis der
Registraturen zum Archiv-Plan.

Im zweiten Abschnitt, Ausführung und Erhaltung des Archivsplans, geht
es um die praktische Umsetzung dieser Kriterien, um Aktenformierung,
Kassation, Konservierung und das Verfahren bei der Nutzung (wohlgemerkt
nur der amtlichen Nutzung!).

Der dritte Abschnitt ist den Amtspflichten der Archivs-Personen gewid-
met, legt die verschiedenen Dienstgrade der Beamten (Archivar, Mitbeamte,
Archivs-Schreiber, Archivs-Diener) und ihre Pflichten fest, die des Archivs-
Commissarius eingeschlossen, und wird von Vorschriften gegen Feuersgefahr
und Hinweisen zum Verhalten in Feuersnoth beschlossen.

Die einschneidendste und folgenreichste von Brauers Vorschriften im ers-
ten Abschnitt, durch die er in der endgültigen Fassung seine Idee von den
sieben Archivteilen ersetzt hat, ist zweifellos die Ordnung des gesamten Ar-
chivmaterials nach topographischen Rubriken, also nach der Pertinenz. Das
Generallandesarchiv ist nachgerade das Muster für dieses Ordnungsprinzip
geworden und in dieser Hinsicht zum Schreckbild von Generationen von
Archivschülern. Übrigens hat Brauer damit eine Anregung Stössers, also von
archivarischer Seite, aufgegriffen.21

Grundbezugspunkte dieses Prinzips sind die einzelnen Orte, von Brauer
topographische Spezial-Rubriken genannt. Urkunden oder Akten, die sich
nicht einem einzelnen Ort zuordnen lassen, kommen unter eine engere oder
weitere topographische Generalrubrik. Eine engere Generalrubrik ist ein
Amtsbezirk gleich welcher Art, eine weitere ein Reichsstaatskörper, also zum
Beispiel die Grafschaft Sponheim oder die Markgrafschaft Baden-Baden. Zur
gewissermaßen weitesten Generalrubrik sind alle Urkunden und Akten mit
das ganze Land betreffendem oder geographisch nicht zu verortendem Inhalt
zu rechnen, die so genannten Generalakten-Bestände des Generallandes-
archivs. Man kann sich die Systematik wie eine Pyramide vorstellen, deren
Basis die topographischen Spezialrubriken (Orte), deren Spitze die weitest
denkbare Generalrubrik (Gesamtstaat) bilden.

Als Untergliederung dieser topographischen Rubriken schreibt Brauer
eine physiographische Rubrizierung, d. h. Sach- oder Realrubriken vor. Dafür

21 Vgl. Anm.18.
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hält er eine alphabetische Liste von über 200 festgelegten und genau definier-
ten Schlagwörtern ohne jede weitere sachliche Gliederung vor, von Abster-
ben bis Zunftwesen bzw. Zwangsanstalten. Die Kompliziertheit und Um-
ständlichkeit dieses Sachrubrikensystems kann schon an Brauers Erläuterung
zur ersten Rubrik Absterben vorgeführt werden – es ist bei weitem nicht die
schwierigste:

Absterben. Letzte Krankheit, Tod, öffentliche Aus- und kirchliche Beiset-
zung auch Betraurung verstorbener Personen der fürstlichen Familie, soviel
die Hof-Trauer anlangt. Eignete sich der Fall zu einer Landestrauer, so lauft
zwar die emanirte Anweisung zum Ausschreiben der Landestrauer mit in
dem Actenbüschel über das Absterben, was sich aber über deren Vollzug an
Acten sammelt, muß unter die Aufschrift: Landesherrlichkeit besonders gelegt
werden. Niemals müssen Acten über Absterben fremder Regenten und hohen
Personen, über die desfalsige Condolenz und Traueranlegung, noch weniger
jene über Todesfälle von Privatpersonen unter diese Rubrick gelegt werden.

Schon bald musste übrigens ein Nachtrag herausgebracht werden, in den
zusätzliche Rubriken aufgenommen und einige der bisherigen genauer defi-
niert wurden. Brauer behielt sich als Archivkommissar auch die Beantwor-
tung von Fragen über die Zuordnung bestimmter Vorgänge zu bestimmten
Sachrubriken (Abbildungen 28–30, Seiten 326–328) vor, um uneinheitliche
Neuschöpfungen zu vermeiden; er hatte diese Gefahr bei der Adaption des
Sachrubrikensystems an neue Gegebenheiten durchaus erkannt.

In gleicher Umständlichkeit und unter Berücksichtigung auch noch der
kleinsten Nuance trifft Brauer seine Bestimmungen über die Grundsätze, die
bei der Bildung und Beschriftung der einzelnen Aktenfaszikel angewandt
werden sollen, über die Feststellung der Wichtigkeit der Akten (die wie-
derum über den ihnen zukommenden Platz in den Gewölben entscheidend
sein und bei der Räumung im Notfall eine Rolle spielen sollte) über die La-
gerung der Akten getrennt nach Archivalientyp (Klasse) und nach topogra-
phischen Spezial- und Generalrubriken und der physiographischen Unter-
gliederung, über die physische Einarbeitung der Neuzugänge an den entspre-
chenden Plätzen, über die Herstellung verschiedener Typen von Repertorien
und über die Überwachung der Aktenausleihe, über die Abgabepflicht und
den Abgabemodus der Dikasterien (die Ämter sind nicht abgabepflichtig mit
der Ausnahme, dass sie alle Akten, die vor das Jahr 1701 zurückreichen, und
Akten, die zur Ausfüllung einer Überlieferungslücke in den Dikasterialakten
dienen können, abgeben müssen).

Von den parallel dazu im zweiten Abschnitt formulierten praktischen
Ausführungsbestimmungen sei nur auf einige besonders bemerkenswerte
hingewiesen. So schlägt Brauer vor, dass mehrere Faszikel unterschiedlicher
Provenienz aber zum gleichen Sachverhalt zu einem Faszikel in chronologi-
scher Reihung ineinandergearbeitet werden können (Gegen dieses schon im
ersten Entwurf formulierte Ansinnen hatten übrigens die gutachtenden Ar-
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Abb. 28–30: Fragen an und Antworten von Geheimrat Brauer zur Anwen-
dung seiner Rubrikenordnung, Karlsruhe 31. Oktober 1801.
Vorlage: Generallandesarchiv Karlsruhe 74/396.
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chivare keinen Protest eingelegt!). Bei der Bearbeitung der minderwichtigen
Akten soll zur Platzersparnis eine Feinkassation vorgenommen werden, der
alle unbeschriebenen Blätter, alle Kopien oder sonstigen Doppelstücke und
unwichtige Notizen zum Opfer fallen sollen. Aus konservatorischen Grün-
den wird eine besondere Aktenschnürung am linken oberen Rand des Faszi-
kels mit Hilfe normierter Musterbleche für das Durchstehen der Löcher vor-
geschrieben.

Aus dem dritten Abschnitt über das Personal und seine Pflichten sei der
Abschnitt über den Archivs-Diener, der mittlerweile zu einem kulturge-
schichtlichen Zeugnis herhalten kann, zur Illustration der bis ins Komische
reichenden Regelungswut Brauers zitiert:

§45
Der Archvs(!)-Diener hat für die Archivs-Reinigung, Feuerung und Lüf-
tung, auch äussere Beschließung, für Auf- und Abtragung der Acten im Ar-
chiv, für Wegbringung und Einholung der Archivs-Versendungen und für
jede bei dem Archiv nöthige Aufwartung zu sorgen, wes Endes er auch den
äussern Pforten-Schlüssel besitzt. Insbesondere muß er a) im Winter schon
eine Stunde vor Anfang der Arbeitszeit sich einfinden, und die Wärmung des
Arbeitszimmers besorgen, im Sommer aber wenigstens kurz vor Anfang die-
ser Zeit in Bereitschaft da seyn. b) Sobald der Archivar eingelangt ist, und das
innere Gewölbe aufgeschlossen hat, soll er die Oeffnung der Fenster-Läden
gegen der Winter- und Sommerseite, oder in den drei heissen Monaten nur
gegen der Winterseite; annebst sooft nicht feuchte oder sehr stürmische Luft
ist, auch die Oeffnung der Fensterflügel, doch in der untern Etage nur der
vergitterten besorgen, damit immerfort hinlängliche frische und trockene
Luft in die Gewölbe komme, aber auch c) alle Abend bei eigener Verantwort-
lichkeit eine Stunde vor Endigung der gewöhnlichen Arbeitszeit ihn sämtlich
wieder fest und wohlverwahrlich verschliessen, d) den bei Reinigung des Ar-
beits-Zimmers sich ergebenden Papierabfall muß er gleich aus dem Gebäude
wegschaffen, und sie so wenig als andere feuerfangende Sachen auf den Ar-
chivs-Vorplätzen liegen lassen. Wann er aber e) darunter Papiere fände, die
noch unzerrissen sind, soll er sie zuvor einem Archivsbeamten vorweisen, ob
sie nicht etwa noch brauchbar und nur zufällig zur Erde gefallen sind, indem
der Regel nach von den Archivs-Arbeitern alles Unbrauchbare nur durchri-
ßen auf den Boden geworfen werden soll. Auch muß er f) beständig Feuer-
zeug und Licht auf solchen Vorplätzen zum Anzünden bereit halten, und g)
darauf Acht tragen, daß von den Häfnern und Caminfegern, so oft als es er-
forderlich ist, die Oefen und das Camin der Archivszimmer gereinigt, mithin
immer Feuer-Gefahr-frei erhalten werden.

Brauers Versuch, das badische Archivwesen zu verbessern, stellt sich als
ein die gesamte Palette archivischer Aufgaben umfassendes Kompendium
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dar, gemischt aus notwendigen, praxisbezogenen, auf Ordnung, Sicherung,
Schutz und Nutzbarkeit des Archivguts ausgerichteten Anordnungen. Er ist
ganz unter dem idealen – theoretischen! – Gesichtspunkt der Brauchbarkeit
und des Nutzens für die arbeitenden Räte geschaffen, ohne Rücksicht auf die
zu einer Umsetzung nötigen personellen und sachlichen Ressourcen und auf
die Archiv- und Registraturpraxis. Das haben im Grunde auch schon Stein-
häuser, Stösser und Herbster im Jahre 1797 bemängelt, ohne dass Brauer sich
von seinem Konzept hat abbringen lassen. Das starre System der unüber-
schaubaren, sich überschneidenden, nur scheinbar im Geist aufklärerischen
Ordnungswillen geschaffenen Rubriken,22 das damals schon nicht mehr zeit-
gemäße Ausblenden jeder historischen Betrachtungsweise, das sture Durch-
peitschen einer Vereinheitlichungsidee auch um den Preis der Zerschlagung
intakter, wohlgeordneter Archivcorpora charakterisieren Brauers Werk trotz
einigen beachtlich modern wirkenden Ansätzen (einheitliche Ordnung von
Registratur und Archiv, Bestandserhaltung) nicht als zukunftsweisendes Mo-
dell. Diese Archivordnung gehört nicht zu seinen starken Werken. Manfred
Krebs hat sie bei allem Aufwand von Scharfsinn und Genauigkeit als unvoll-
kommen und unbefriedigend bezeichnet.23

Das 2. Organisationsedikt vom 8. Februar 1803,24 das zur Herstellung ei-
ner wohl eingerichteten Acten-Sammlung anhielt, ohne übermäßigen Auf-
wand darauf verwenden zu müssen, hat diese Archivordnung sanktioniert,
zum Teil sind Passagen aus der Archivordnung wörtlich übernommen wor-
den (vor allem die das Personal und die Geschäftsverteilung betreffenden Pa-
ragraphen).

Wenn auch die Bewertung von Urkunden und Akten nach Wichtigkeits-
grad, die Herstellung vieler Spezialrepertorien und manche andere Brauer-
sche Spitzfindigkeit nicht in die Praxis umgesetzt worden sind, so erhielt das
Generallandesarchiv durch den Fleiß und die Prinzipientreue der Karlsruher
Archivare und der Ministerialregistratoren, die diese Aktenordnung nach
und nach umsetzten, seine Brauersche Prägung.

� Mit der Zerstörung alter Zusammenhänge durch räumliche Trennung in
Urkunden, Bücher und Akten, die im schlimmsten Fall sogar nicht einmal
mehr die Erschließung der Provenienz zulässt,

� mit der rigorosen und teilweise irreversiblen Anwendung des Pertinenz-
prinzips zumindest für die Bestände des Alten Reichs und

� mit den alphabetischen Sachrubriken ohne sachliche Gliederung von Ab-
sterben bis Zwangsanstalten quer durch die größten und wichtigsten Be-
stände

22 So finden sich z.B. die Rubriken Bündnisse und Rheinbund nebeneinander.
23 Krebs, wie Anm.1, S.17 (263).
24 Siehe dazu den Beitrag von V. Rödel in diesem Heft.
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wird das Generallandesarchiv auch künftig leben müssen. Freilich ist seit der
Einführung des Provenienzprinzips im Jahre 188725 die Macht Brauers auch
hier längst gebrochen.

25 Hansmartin Schwarzmaier: Die Einführung des Provenienzprinzips im General-
landesarchiv Karlsruhe. Zu den gedruckten Übersichten der Karlsruher Archivbe-
stände. In: Der Archivar 43 (1990) Sp. 347–360. Von dem gescheiterten Versuch,
die Pertinenzbestände in Provenienzbestände zurückzuverwandeln, berichtet
Krebs, wie Anm.1, S. 25 f. (272 f.).


